
Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union

(2019/C 179/05)

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates (1) werden die Erläuterungen zur 
Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union (2) wie folgt geändert:

Auf Seite 370 erhält die Erläuterung zur KN-Unterposition „8544 70 00 Kabel aus optischen Fasern“ folgende Fassung:

„8544 70 00 Kabel aus optischen Fasern

Hierher gehören auch optische Faserkabel, z. B. für die Telekommunikation, aus einer oder mehreren 
optischen Fasern der Position 9001, die einzeln mit einer zweifachen Acrylat-Polymer-Beschichtung 
umgeben sind. Die Beschichtung besteht aus einer inneren Lage aus weichem und einer äußeren Lage aus 
hartem Acrylat, letztere kann zur Kennzeichnung der Fasern gefärbt oder in verschiedenen Farben über
zogen sein. Die optischen Fasern sind einzeln mit der zweifachen Beschichtung umgeben; sie stellen für 
sich gesehen noch keine optischen Faserkabel der Position 8544 dar, solange sie nicht mit einem Schutz
mantel versehen sind.

Die zweifache Beschichtung der einzelnen optischen Fasern bietet Schutz und stabilisiert die Struktur, 
indem sie die einzelnen Fasern beispielsweise gegen Bruch und Abrieb schützt.

Beispiel für die Struktur einer einzeln beschichteten optischen Faser der Position 9001:

1. Kern der optischen Faser (Glasfaserkern);

2. Mantel der optischen Faser (Glas);

3. Innere Lage aus weichem Acrylat;

4. Äußere Lage aus hartem Acrylat;

5. Farbkennzeichnung.

Beispiele für optische Faserkabel der Position 8544 aus einzeln beschichteten Fasern in einem 
Schutzmantel:

(1) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemein
samen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

(2) ABl. C 119 vom 29.3.2019, S. 1.
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